
Anlage 2 – Richtlinie zur Förderung von Vormundschaftsvereinen 

 

 

 
 
Absender: 

 
 
 
 

Erklärung 
___________________________________________________________________ 
 
Nach § 2 Abs. 3 in Verbindung mit § 5 des am 28.Dezemeber 2013 in Kraft getrete-
nen Landesmindestlohngesetzes (GVOBl. Schl.-H. S. 404) gewährt das Land 
Schleswig-Holstein Zuwendungen nach der Landeshaushaltsordnung nur, wenn die 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger ihren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern mindestens den festgelegten Mindestlohn von 9,18 Euro (brutto) 
pro Zeitstunde zahlen. 

Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer im Sinne des Landesmindestlohngesetzes ist, 
wer sich durch einen privatrechtlichen Vertrag verpflichtet hat, in sozialversiche-
rungsrechtlicher Form oder als geringfügig Beschäftigte oder Beschäftigter gegen 
Entgelt Dienste zu leisten, die in unselbständiger Arbeit im Inland zu erbringen sind. 

Hingegen gelten Auszubildende, Umschülerinnen und Umschüler nach dem Berufs-
bildungsgesetz, Personen, die in Verfolgung ihres Ausbildungszieles eine praktische 
Tätigkeit nachweisen müssen, nicht als Arbeitsnehmerin oder Arbeitsnehmer.  Eben-
falls fallen Personen in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis nach § 138 Abs.  
SGB IX nicht unter den Arbeitnehmerbegriff. 

Dementsprechend verpflichte ich mich/ verpflichten wir uns, meinen/ unseren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern im Inland für die Dauer des Bewilligungszeitraums 
mindestens 9,18 Euro (brutto) pro Zeitstunde zu zahlen. In meinem/in unserem Un-
ternehmen kommt kein Tarifvertrag/ kommt folgender Tarifvertrag zur Anwendung:  
           . 
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